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Bezirksfraktion Wandsbek 
Debattenantrag 
22.06.2009
der FDP Fraktion in der Bezirksversammlung Wandsbek

Ein- und Zweifamilienhausbebauung erhalten
Durch die Rechtsprechung der Oberverwaltungsgerichtezur Auslegung des Begriffs „Einfamilienhaus“ im BbauG ist der Bebauungcharakter einer Vielzahl von Siedlungen in Wandsbek und ganz Hamburg bedroht. Die ursprünglichen Intentionen der zugrundeliegenden Bebauungspläne werden ausgehebelt. Problematisch ist insbesondere die veränderte Interpretation des Begriffs des Einzelhauses, das nicht im umgangssprachlichen Sinne als Einfamilienhaus sondern als freistehender Baukörper mit bis zum 50m Länge verstanden wird. 
Dies führt nicht nur zu einer Veränderung des Charakters vieler Siedlungen, sondern auch zu Problemen mit der örtlichen Infrastruktur (unterdimensionierte Wohnstraßen, Parkplätze etc.).  Die Problematik wird dadurch verschärft, dass die genannten Veränderungen erst viele Jahre nach der Rechtsgültigkeit der betreffenden Bebauungspläne eintreten, ohne dass die betroffenen Grundstückseigentümer die in einem Bebauungsplanverfahren üblichen Mitwirkungsrechte hätten.
Die Sicherung der mit den ursprünglichen Bebauungsplänen verfolgten Ziele könnte durch eine kleinteilige Veränderung einer Vielzahl von Bebauungsplänen vorge-nommen werden. Dies würde jedoch wegen der geringen Verwaltungskapazität mehrere Jahrzehnte erfordern und ist daher im Regelfall nicht zielführend.
In einer jüngsten einstweiligen Entscheidung des Verwaltungsgerichts Hamburg hat das Gericht bei seiner Entscheidungsfindung über die Auslegung eines Bebauungsplans erstmals auch auf dessen Eigenart (Textteil) abgestellt.
Vor diesem Hintergrund möge die Bezirksversammlung beschließen:

Das Bezirksamt wird gebeten, mit den zuständigen Fachbehörden ab zu klären, ob die Anwendungen bzw. Auslegung von § 15 Baunutzungsverordnung eine Versagung der Baugenehmigung ermöglicht, da nach Auffassung der betroffene Anwohner eine Genehmigung nicht in Einklang mit den ursprünglichen städtebaulichen Zielen des betreffenden Bebauungsplanes steht.



